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Von den Anpassungen durch die
EU-Richtlinie Markets in Finan-

cial Instruments Directive (MiFID) sind
insbesondere das Kreditwesengesetz
(KWG), das Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG) und das Börsengesetz (BörsG)
betroffen. Der Regierungsentwurf

(downloadbar unter www.maxpool.de >
Newsletter-Archiv > KW 38) umfasst
insgesamt 110 Seiten. Auf die Arbeit
freier Finanzdienstleister wirken sich
aber nur wenige Neuregelungen direkt
aus. Für einige Betrachter kann das
befremdlich wirken, immerhin finden

die meisten Fehlberatungen im Bereich
der Anlageberatung statt. Weitere Vor-
schriften für Finanzdienstleister sollen
aber in einer zweiten Runde als „gewer-
berechtliche Regeln“ durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) erlassen werden.

Dass es hier später wie für Versiche-
rungsvermittler ein Register, eine Sach-
kundeprüfung und eine Zwangsversi-
cherung geben wird, ist zwar wahr-
scheinlich, aber noch nicht sicher.

Was wirkt nun aus diesem ersten Wurf
direkt auf Finanzberater?

Erstens: Redlich, eindeutig
und nicht irreführend
Informationen und Werbemittel, die der
Kunde erhält, sollen gemäß Paragraf 31
Absatz 2 WpHG redlich, eindeutig und
nicht irreführend sein. Grundsätzlich
eine Selbstverständlichkeit, jetzt aber klar
gesetzlich definiert.

Zweitens: Unterscheidung in Wert-
papiervermittlung und -beratung
Achtung: Die Vermittlung ist tatsächlich
nur die reine Vermittlung ohne Tipps
und Beratungsleistung (wie zum Bei-
spiel Online-Broker). Das heißt, dass
Finanzberater insbesondere die Rege-
lungen über die Kundenberatung beach-
ten müssen.

Drittens: Die Pflichten
des Anlageberaters
Paragraf 31 Absatz 4 WpHG geht jetzt
sehr weit. Er verlangt, dass der Berater
seinen Kunden wirklich durchleuchtet.
Wörtlich heißt es: „Ein Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen … muss
von den Kunden … alle Informationen
über Kenntnisse und Erfahrungen …,
über die Anlageziele der Kunden und
über ihre finanziellen Verhältnisse, die
nach vernünftigem Ermessen erforder-
lich sind (einholen).“

Nachdem der Berater den Kunden
richtig gut kennengelernt hat, muss er
die Wertpapiere für den konkreten Kun-
den gezielt auswählen. Auch hier lohnt
sich der Blick ins Gesetz: „Die Geeig-
netheit (der Wertpapiere) beurteilt sich
danach, ob … die konkrete Wertpapier-
dienstleistung … den Anlagezielen des
betreffenden Kunden entspricht, die
hieraus erwachsenden Anlagerisiken für

Kaum ist die Umsetzung der Versicherungsvermittlerrichtlinie
„so gut wie durch“, klopft der Gesetzgeber erneut an die Tür:
Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente ist umzusetzen.
Finanzberater sollten sich damit genauer befassen.
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